
 

Hausordnung – Verhaltensvereinbarungen 

Mittelschule Stainach-Pürgg 
 
Wir verbringen einen großen Teil des Tages gemeinsam im Schulhaus. Damit wir Konflikte 

vermeiden und uns hier wohl fühlen, ist es notwendig, sich an folgende Regeln zu halten: 

 
Anordnung zum Tagesablauf 
 
 Die Schülerinnen und Schüler dürfen ab 07:40 Uhr in das Schulgebäude. Ab dieser Zeit 

werden die Kinder vom Lehrpersonal beaufsichtigt.  

 Geld und Wertgegenstände dürfen nicht in der Garderobe aufbewahrt werden. (Keine 

Haftung durch Schule) 

 Bei Unterrichtsbeginn (läuten) befinden sich alle Schülerinnen und Schüler auf ihrem Platz 

und haben ihre Unterrichtsmaterialien vorbereitet. Die Klassentüren bleiben bis zum 

Eintreffen des Lehrers bzw. der Lehrerin offen. 

 Wenn keine Lehrperson in der Klasse ist, bleiben die Fenster geschlossen oder werden nur 

gekippt. 

 Handys müssen vor der ersten Unterrichtsstunde abgegeben werden. 

 Am Ende der 6. Stunde bekommen die Schülerinnen und Schüler ihr Handy zurück. Es muss 

aber weiterhin im Schulhaus und auf dem gesamten Schulgelände ausgeschaltet sein. Sie 

dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung einer Lehrperson benutzt werden.  

 Beim Verstoß der Regel wird das Handy abgenommen und muss von einem 

Erziehungsberechtigen abgeholt werden. 

 

Unterrichtsordnung 

 
 Der Klassensprecher bzw. die Klassensprecherin hat spätestens 5 Minuten nach dem 

Nichteintreffen einer Lehrkraft dies der Direktorin/dem Direktor zu melden. 

 Die Schülerinnen und Schüler werden zum Unterricht in anderen Räumen (Turnsaal, usw.) vom 

Lehrer bzw. der Lehrerin abgeholt. 

 Klassen- und Gruppenräume sind sauber zu verlassen (Tafel, Stühle, Licht abschalten, …) 

 

Kleidung 

 
 Im Schulhaus tragen wir Hausschuhe, saubere und angemessene Kleidung und keine 

Kopfbedeckung.  

 Für den Sportunterricht verwenden wir eine passende Sportbekleidung und Sportschuhe. 

(Sportbekleidung ist keine Alltagskleidung) 

 

Pausenordnung 

 
Die Pausen nutzen wir zur Erholung, zum Jausnen und zum Klo gehen (während des Unterrichts 

nur in Ausnahmefällen erlaubt und so rasch wie möglich zu erledigen).  

Außerdem ist Lärmen und Laufen verboten. 

 



 

5 Minuten-Pause: 

 In den 5 Minuten-Pausen bleiben wir in der Klasse und bereiten uns auf die nächste Stunde 

vor. 

10 Minuten-Pause: 

 Diese verbringen wir in jedem Fall in unserem Stockwerk (eigene Klasse, Pausenhalle, Gang). 

 

15 Minuten-Pause: 

 Aufenthalt in der eigenen Klasse, in der Pausenhalle oder in den Gängen unseres 

Stockwerkes. Bei trockenem Wetter findet die große Pause im Pausenhof statt.  

 

Ende des Unterrichts 

 
 Wir verlassen den Klassenraum in ordentlichem Zustand, ziehen uns rasch an und verlassen 

die Schule. Dabei beachten wir den Verkehr vor der Schule und auf dem Heimweg. Bei allen 

Haltestellen benehmen wir uns ordentlich. 

 

Allgemeines 

 
 Wir behandeln einander höflich (grüßen), respektvoll und vermeiden alles, was die eigene 

Sicherheit und die der Mitschülerinnen und Mitschüler gefährdet bzw. Eigentum beschädigt.  

 Wir halten uns im Schulhaus, auf dem Schulgelände und bei Schulveranstaltungen an das 

Jugendschutzgesetz (Rauch- und Alkoholverbot). 

 Ohne schriftliche Erlaubnis meiner Eltern verlasse ich während der Unterrichtszeit nie die 

Schule. Auch nicht in der Mittagspause und der Freistunde.  

 Hausübungen, Unterschriften und Geldbeträge müssen termingerecht abgegeben werden. 

 Während meines Schultages trinke ich nur Wasser, Mineral oder Verdünnungssäfte.  

 Nicht erlaubte Getränke wie Eistee, Red Bull etc. werden von der unterrichtenden 

Lehrperson abgenommen. 

 Kaugummis sind im gesamten Schulhaus verboten. Ausnahme: Bei Schularbeiten – nur durch 

die Erlaubnis der Lehrperson. 

 Im Unterricht und in den Pausen spreche ich Deutsch. 

 Veröffentlichung von Daten und Fotos in sozialen Netzwerken („Facebook“…) gegen den 

Willen des Betroffenen ist verboten. 

 Muss ein Schüler bzw. eine Schülerin eine Lehrkraft aus dem Lehrerzimmer sprechen, so 

wendet er bzw. sie sich an den Aufsichtslehrer bzw. -lehrerin. 

 Das Fernbleiben vom Unterricht ist dem Klassenvorstand oder der Schulleitung unverzüglich 

zu melden. (E-Mail, Telefon) 

 Meine Entschuldigung bringe ich unaufgefordert am ersten Schultag nach meinem 

Fernbleiben mit.   

 Ich kümmere mich selbstständig um den versäumten Lehrstoff: Ich informiere mich, 

schreibe und lerne das Versäumte nach. 

 Schülerinnen und Schüler müssen versäumte Pflichten am Nachmittag, außerhalb der 

Unterrichtszeit, nachholen. Auch im Rahmen der Nachmittagsbetreuung kann dies erfolgen 

und wird in jedem Fall von einer Lehrperson beaufsichtigt. 

 Messer, Waffen oder andere gefährliche Gegenstände sind in der Schule verboten. 

 Wir nehmen am Unterricht mit großer Aufmerksamkeit teil und vermeiden störendes 

Verhalten (Unterhaltung mit Mitschülern). 

 



 

 

SCHULORDNUNG - Schulunterrichtsgesetz § 43 

Pflichten der Schüler 

§ 43. (1) Die Schüler sind verpflichtet, durch ihre Mitarbeit und ihre Einordnung in die 

Gemeinschaft der Klasse und der Schule an der Erfüllung der Aufgabe der österreichischen 

Schule (§ 2 des Schulorganisationsgesetzes) mitzuwirken und die Unterrichtsarbeit (§ 17) zu 

fördern. Sie haben den Unterricht (und den Betreuungsteil an ganztägigen Schulformen, zu 

dem sie angemeldet sind) regelmäßig und pünktlich zu besuchen, die erforderlichen 

Unterrichtsmittel mitzubringen und die Schulordnung bzw. die Hausordnung einzuhalten. 

(2) Der Schüler ist über Auftrag des Schulleiters, eines Abteilungsvorstandes, eines 

Fachvorstandes oder eines Lehrers verpflichtet, vorsätzlich durch ihn herbeigeführte 

Beschädigungen oder Beschmutzungen der Schulliegenschaft und schulischer Einrichtungen 

zu beseitigen, sofern dies zumutbar ist. 

 
Die Lehrerinnen und Lehrer achten darauf, dass die Regeln eingehalten 

werden. Bei Nichtbeachten sind sie verpflichtet einzuschreiten, Gegenstände 

abzunehmen und die Erziehungsberechtigten zu informieren.  

Das weitere Vorgehen wird in Kooperation mit der Klassenvorständin/dem 

Klassenvorstand bzw. der Schulleiterin beschlossen. 

 
___________________________________________________________________ 

 
Ich habe die Verhaltensvereinbarungen der Mittelschule Stainach 

gelesen und zur Kenntnis genommen. 

 

 

……………………………    ………………………………………… 
         Datum              Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 

 

 

        ………………………………………… 
                       Unterschrift d. Schülers/Schülerin 


